
Probleme von vornherein allseitig 
betrachtet und gelöst werden kön
nen.
Dieser Einsatz wird im Hat des 
Stadtbezirks und im Rat der Stadt 
ausgewertet werden mit dem Ziel, 
die Erfahrungen in allen Wohnge
bieten zu verallgemeinern und einen 
Maßnahmeplan zu beschließen. Wir 
sind schon heute davon überzeugt, 
daß es sich dabei um Sofortmaßnah
men, aber auch um perspektivische 
Aufgaben handeln wird.

Im Kreis Bautzen stiegen die Mi
nusdifferenzen und Warenverluste 
der sozialistischen Handelsorgane, 
vor allem des konsumgenossen
schaftlichen Handels, im Jahre 1964 
an. In der ersten Zeit wurden Mi
nusdifferenzen vielfach durch unzu
lässige Preiserhöhungen ausgegli
chen. Der Kampf gegen diese Er
scheinung, der vor allem von der 
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion kon
sequent organisiert wurde, führte 
zwar zu einem Absinken der 
Plusdifferenzen, aber gleichzeitig zu 
einem Anstieg der Minusdifferenzen. 
Dabei konzentrierten sich die Mi
nusdifferenzen auf einzelne Han
delsbereiche und hier wiederum auf 
bestimmte Verkaufsstellen.
Die Leiter der Handelsorgane konn
ten in einer Kreistagssitzung, die 
sich mit der Entwicklung des Han
dels im Kreis Bautzen beschäftigte, 
keine ausreichende Aufklärung über 
die Ursachen für das Entstehen der 
Fehlbeträge geben. Der Kreistag kri
tisierte die ungenügende Leitungs
tätigkeit in einigen Handelsbetrie
ben und beschloß Maßnahmen, die 
vor allem die Senkung der Handels
verluste zum Inhalt haben. Dabei ist 
die Beratung der Rechtspflegeorga
ne mit Verkaufsstellenleitern und 
anderen verantwortlichen Mitarbei
tern der Handelsbetriebe ein geeig
netes Mittel, den Kampf gegen Han
delsverluste wirksam zu organisie
ren. Die Verantwortung für die Be
seitigung der Ursachen und begün
stigenden Bedingungen der Rechts
verletzungen tragen jedoch die Lei
ter der Handelsorgane.
Im Jahre 1964 waren beim Kreisge
richt Bautzen aus dem Bereich des 
sozialistischen Handels sieben Straf
verfahren anhängig, davon zwei ge
gen Angestellte des Handels. In 
einem dieser Verfahren wurde an 
der Leitung der HO-Lebensmittel 
und Gaststätten Gerichtskritik ge
übt, weil bisher nicht regelmäßig 
komplexe Kontrollen stattgefunden 
hatten. Dadurch begab sich der 
Handelsbetrieb der Möglichkeit,

Schließlich ist vorgesehen, im Juni 
1965 eine gemeinsame Rechen
schaftslegung des Rates der Stadt, 
des Stadtausschusses der Nationalen 
Front und der Stadtleitung der FDJ 
über die Verwirklichung der Kon
zeption zur Zurückdrängung der 
Kriminalität jugendlicher Täter 
durchzuführen.

GÜNTER DÄHN,
Stellvertreter des Vorsitzenden für Inneres 
des Rates der Stadt Magdeburg

Verstöße gegen Ordnungen, Richtli
nien und Anweisungen der Handels
organe aufzudecken und Maßnah
men dagegen zu ergreifen. In die
sem Verfahren wurde z. B. festge
stellt, daß der Ehemann einer Ver
käuferin die Inventurkontrollen 
durchführte. Auch die Schlüsselord
nung wurde nicht eingehalten, so 
daß die Verkäuferin ohne ^Wissen 
der Verkaufsstellenleiterin an Sonn
tagen in die Verkaufsstelle gelangen 
und Warenumlagerungen zur HO- 
Gaststätte im-gleichen Ort vorneh
men konnte. Dadurch hatte die Ver
kaufsstellenleiterin keinen Über
blick über die tatsächliche Warenbe
wegung.
Der ungenügende Überblick über die 
Warenbewegung und -abrechnung 
ist in den Handelsbetrieben des 
Kreises Bautzen ein wesentlicher 
kriminalitätsbegünstigender Faktor. 
In der Konsumgenossenschaft der 
Stadt Bautzen beispielsweise haben 
die Verkaufsstellenleiter weit über 
die vorgeschriebene Abrechnungspe
riode hinaus keine Möglichkeit, ih
ren Warenbestand mit der Buchhal
tung abzustimmen.
Die verhältnismäßig geringe Anzahl 
von Strafverfahren aus dem Bereich 
des Handels in unserem Kreis steht 
im Widerspruch zu den Handelsver
lusten, die durch strafbare Handlun
gen entstanden sind. So begründen 
die Handelsbetriebe Inventurdiffe
renzen in Selbstbedienungsläden

Die Inspektionsgruppe des Bezirks
gerichts Magdeburg hat an Hand 
eines Strafverfahrens vor dem Kreis
gericht Stendal demonstriert, wie 
Verfahren vorbereitet und durchge
führt werden müssen, damit sie ge
sellschaftlich wirksam werden: Ein 
20jähriger, der im Wohngebiet als 
Trinker und Schläger bekannt ist, 
war wegen vorsätzlicher Körperver

vielfach damit, daß diese durch 
Kundendiebstähle entstanden seien. 
Diese Feststellung deckt sich aber 
bei weitem nicht mit der Anzahl der 
Anzeigen.
Um den Widerspruch zu klären, 
hatte das Aktiv Ordnung und Si
cherheit der Ständigen Kommission 
Innere Angelegenheiten, Volkspoli
zei und Justiz in Vorbereitung der 
Kreistagssitzung Untersuchungen in 
einer Selbstbedienungsverkaufsstelle 
des Konsums mit den höchsten In
venturdifferenzen im Kreis vorge
nommen. Obwohl in der Verkaufs
stelle Kundendiebstähle tatsächlich 
eine große Rolle spielen, waren nur 
drei Anzeigen erstattet worden. Das 
Verkaufsstellenkollektiv, die Mit
glieder des Verkaufsstellenausschus
ses und der Vorstand der Konsum
genossenschaft behaupteten überein
stimmend, daß Anzeigen zwecklos 
seien, weil sie ohnehin nicht ord
nungsgemäß bearbeitet würden. Die 
sofortige Überprüfung durch den 
Kreisstaatsanwalt ergab, daß diese 
Kritik berechtigt war. Das Untersu
chungsorgan hatte die Verfahren 
wegen Geringfügigkeit eingestellt, 
ohne weitere erzieherische Maßnah
men zu veranlassen und die Han
delsorgane über die abschließende 
Bearbeitung zu verständigen. Die 
Verkäuferinnen verlangten, daß sie 
von der Entscheidung des Untersu
chungsorgans verständigt und in die 
Auswertung des Verfahrens mit ein
bezogen werden, damit sie ihre Auf
fassung zu diesen Handlungen dar
legen können.
Trotz der Geringfügigkeit der Tat im 
Einzelfall darf ein Verfahren nicht 
leichtfertig eingestellt werden; im
mer sind gesellschaftliche Kräfte 
zur Überwindung der Ursachen und 
begünstigenden Bedingungen der 
geringfügigen Straftat einzubezie
hen. Die fehlerhafte Praxis der Un
tersuchungsorgane bei der Anzei
genbearbeitung muß deshalb schnell 
überwunden werden, weil sie eine 
wirksame Bekämpfung der Krimi
nalität erschwert.
WERNER MÜNCH,
Direktor des Kreisgerichts Bautzen

letzung mit tödlichem Ausgang ange
klagt, weil er nach erheblichem 
Alkoholgenuß einen Bürger in einer 
HO-Gaststätte aus Eifersucht brutal 
zusammengeschlagen und dadurch 
dessen Tod herbeigeführt hatte. Die 
Tat hatte unter der Bevölkerung des 
Wohnbezirks starke Empörung aus
gelöst, zumal die Gaststätte in der 
Vergangenheit wiederholt Ausgangs-

Erfahrungen bei der Bekämpfung der Handelsverluste

Erzieherisch wirksame Vorbereitung 
und Durchführung eines Strafverfahrens
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